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Gemeinderatswahl - Kreistagswahl' 

Stimmzettel 

Anlage 17a 
zu § 32 Absatz 1 Satz 1 KWahlO 

für die Wahl der Vertretung der Gemeinde - des Kreises'„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 

im Wahlbezirk 
(Nummer und ggf. Ortsbezeichnung) 

am ........................................................................................................................... . 

Nur eine/n Bewerber/in ankreuzen, sonst ist Ihre Stimme ungültig. 

Reuter, Karl Otto A-PARTEI 

11 Arbeitnehmer Anton Mustermann, Bärbel 

Düsseldorf 
Musterfrau, Carsten Mustermann 

Ebel, Thomas B-PARTEI 

2 Korbmacher Maria Musterfrau, Jana 

Düsseldorf 
Musterfrau, Dieter Mustermann 

Dr. Bachmann, Hans C-PARTEI 

3 Arzt Jans Mustermann, Jennifer 

Düsseldorf 
Musterfrau, Jakob Mustermann 

Schürmann, Josef D-PARTEI 

4 Landwirt Bianca Musterfrau, Cornelia 

Düsseldorf 
Musterfrau, Rene Mustermann 

Wilkus, Ernst 

5 Elektromeister Einzelbewerber/in2 

Düsseldorf 

Müller, Erwin 

6 Journalist W ÄHLERGRUPPE 

Düsseldorf 

AP 

BP 

CP 

DP 

WG 

Hier ankreuzen 
T 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

Die Reihenfolge auf dem Stimmzettel wird gern.§ 23 Absatz 1 Satz 3 KWahlG und§ 32 Absatz 2 KWahlO von dem/der Wahlleiter/in festgesetzt. 
Beteiligt sich eine Partei oder Wählergruppe in einem Wahlbezirk nicht mit einem eigenen Wahlvorschlag oder wird der Wahlvorschlag nicht 
zugelassen, so fällt in dem betreffenden Wahlbezirk die Nummer dieser Partei oder Wählergruppe aus, ohne dass ein Leerraum auf dem Stimmzettel 
bleibt; Entsprechendes gilt für Wahlvorschläge von Einzelbewerbern/Einzelbewerberinnen. Bei mehreren Vornamen ist auch die Nutzung nur eines 
Vornamens zulässig. 

Hat der Wahlverschlag des Einzelbewerbers/der Einzelbewerberin ein Kennwort, so ist hier das Kennwort voranzusetzen. 

Unzutreffendes streichen 


